
Allgemeine Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Stadt Eberswalde 
gemäß Artikel 12 bis 22 und 34 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

 

Die vorliegende allgemeine Information zur Verarbeitung personenbe-
zogener Daten gibt Auskunft über die informationspflichtigen Anga-
ben, die für alle Verarbeitungstätigkeiten der Verantwortlichen zutref-
fend sind. Sie gilt für spezifische Verarbeitungstätigkeiten in Verbin-
dung mit den jeweiligen ergänzenden Informationen zur Verarbei-
tungstätigkeit, insb. zu den Punkten 1.2, 2 bis 8 dieser Information. 

1 Kontaktdaten 
1.1 Verantwortliche 

Verantwortliche für die Datenverarbeitung im Sinne des Art. 4 Nr. 7 
DSGVO ist die 

Stadt Eberswalde 
Vertreten durch den Bürgermeister Friedhelm Boginski 
16225 Eberswalde, Breite Straße 41-44 
Telefon: 03334 640 E-Mail: stadtverwaltung@eberswalde.de  

1.2 Bestimmte Stelle 

Zweckmäßigerweise werden personenbezogene Daten durch eine 
bestimmte Stelle innerhalb der Behörde, der eine Aufgabe zugewie-
sen ist, verarbeitet. Die Kontaktdaten der bestimmten Stelle sind der 
jeweils zutreffenden ergänzenden Information zur Verarbeitungstätig-
keit zu entnehmen.  

1.3 Datenschutzbeauftragte*r 

Die Verantwortliche hat eine*n Datenschutzbeauftragte*n gemäß Art. 
37 DSGVO benannt: 

bDSB der Stadtverwaltung Eberswalde: Silvia Hoffmann 
16225 Eberswalde, Breite Straße 41-44 
Telefon: 03334 64142, E-Mail: s.hoffmann@eberswalde.de  

2 Zweckbestimmung und Rechtsgrundlagen 

Der Zweck, einschließlich der jeweiligen Rechtsgrundlage, zu denen 
die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, ergibt sich aus der 
ergänzenden Information oder dem Verzeichnis (Art. 30 DSGVO) zur 
Verarbeitungstätigkeit bei den Stellen nach Pkt. 1.2 bzw. 1.3. Sofern 
die Verantwortliche Daten zu einem anderen als dem ursprünglich 
angegebenen Zweck verarbeiten möchte, wird die betroffene Person 
nach den Maßgaben des Art. 13 (3) DSGVO informiert. 

3 Erhebung von Daten bei Dritten 

Grundsätzlich erhebt die Verantwortliche personenbezogene Daten 
bei der betroffenen Person. Erhebt die Verantwortliche ausnahmswei-
se Daten bei Dritten, wird die betroffene Person nach den Maßgaben 
des Art. 14 DSGVO einschließlich der Quellenangabe informiert. 

4 Pflichten zur Bereitstellung personenbezogener Daten 

Ob besondere Pflichten zur Bereitstellung personenbezogener Daten 
für die betroffene Person bestehen und die Folgen der Nichtbereitstel-
lung sind der ergänzenden Information zur Verarbeitungstätigkeit zu 
entnehmen. 

5 Datenübermittlungen  

Die Verantwortliche übermittelt personenbezogene Daten ausschließ-
lich auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen oder mit Einwilligung 
der betroffenen Person. Übermittlungen personenbezogener Daten 
sowie die Empfänger*innen oder deren Kategorien einschließlich 
Angaben zu Übermittlungen an Drittländer sind der ergänzenden 
Information zur Verarbeitungstätigkeit zu entnehmen. 

6 Automatisierte Entscheidungsfindung (Profiling) 

Sofern nicht in der ergänzenden Information zur Verarbeitungstätig-
keit anders ausgewiesen, erfolgt keine personenbezogene automati-
sierte Entscheidungsfindung (Profiling) bei der Verantwortlichen.  

7 Speicherfristen 

Die Verantwortliche wird personenbezogene Daten nur so lange 
speichern, wie dies für die Erreichung des unter Punkt 2 genannten 
Zwecks erforderlich ist oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen eine 
Speicherung vorschreiben. Erläuterungen können der ergänzenden 
Information zur Verarbeitungstätigkeit entnommen werden. 

8 Betroffenenrechte 

Sofern nicht besondere Vorschriften entgegenstehen, werden der 
betroffenen Person nachfolgende Betroffenenrechte eingeräumt, die 
(ausg. Punkt 8.5) zweckmäßigerweise bei der unter Punkt 1.2 oder, 
sofern diese nicht bekannt ist, bei der unter Punkt 1.3 benannten 
Stelle geltend zu machen sind. 

8.1 Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung 

Jede betroffene Person hat 
a) neben dieser allgemeinen und der ergänzenden Informationen zur 

Verarbeitungstätigkeit nach Art. 15 DSGVO einen individuellen 
Auskunftsanspruch über ihre durch die Verantwortliche verarbei-
teten personenbezogenen Daten, insb. über deren Inhalt sowie in-
dividuelle Angaben zu den Punkten 2 bis 8 dieser allg. Information, 

b) nach Art. 16 DSGVO das Recht, von der Verantwortlichen die 
Berichtigung von unrichtigen oder die Ergänzung von unvollstän-
digen personenbezogenen Daten zu verlangen, 

c) den Anspruch, die Verantwortliche zur Löschung der betreffenden 
personenbezogenen Daten nach Art. 17 DSGVO aufzufordern und 

d) unter den Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO das Recht, die 
Einschränkung der Datenverarbeitung zu fordern. 

8.2 Widerspruch 

Die betroffene Person kann aus Gründen einer besonderen Situation 
der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zur Aufgabenerfül-
lung nach Art. 6 (1) Buchstabe e DSGVO widersprechen, sofern die 
Verantwortliche keine schutzwürdigen Gründe für eine weitere Verar-
beitung nachweisen kann. 

8.3 Datenübertragbarkeit 

Erfolgt die Verarbeitung mithilfe eines automatisierten Verfahrens auf 
Grundlage einer Einwilligung der betroffenen Person, so hat sie das 
Recht, die Bereitstellung ihrer Daten in einem strukturierten, gängigen 
und maschinenlesbaren Format zu verlangen. 

8.4 Widerrufsrecht 

Sofern die Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf der Ein-
willigung der betroffenen Person beruht, hat sie das Recht, diese 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Die betroffene 
Person wird mit der Einwilligung über das Widerrufsrecht und die Art 
und Weise, wie dieser erfolgen kann, informiert. 

8.5 Beschwerderecht 

Jede betroffene Person hat das Recht, sich über Verletzungen des 
Datenschutzrechts bei nachfolgender Behörde zu beschweren: 

Landesbeauftragte für den Datenschutz Brandenburg 
Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow 
Telefon: 033203 - 356 0, Fax: 033203 - 356 49 
E-Mail: poststelle@lda.brandenburg.de,  
Internet: www.lda.brandenburg.de 

9 Benachrichtigung bei Verletzung des Datenschutzes 

Bei Verletzung des Datenschutzes erfolgt durch die Verantwortliche 
eine Meldung an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde. Hat 
die Verletzung ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte und 
Freiheiten einer natürlichen Person zur Folge, benachrichtigt die 
Verantwortliche die betroffene Person darüber. 
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Ergänzende Information zur Verarbeitungstätigkeit der unteren Bauaufsichtsbehörde 
zur allgemeinen Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Stadt Eberswalde 

gemäß Artikel 12 bis 22 und 34 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Die allgemeine Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Stadt Eberswalde wird hinsichtlich der konkreten Verarbeitungs-
tätigkeit der unteren Bauaufsichtsbehörde durch nachfolgende Informationen wie folgt ergänzt: 
 

Zu: 
 

1   Kontaktdaten 
 

Bestimmte Stelle 

 

Zweckmäßigerweise werden die personenbezogenen Daten durch die nachfolgend bestimmte Stelle innerhalb der Behörde verarbeitet: 
Stadt Eberswalde 
untere Bauaufsichtsbehörde  
Breite Straße 41 – 44 
16225 Eberswalde 
Telefon: 03334 64631, E-Mail: bauaufsicht.stadt@eberswalde.de 

 
2 Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, wofür Ihre personenbezogenen Daten  benötigt und wie sie bei uns verarbeitet werden.  
 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf der Grundlage der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Brandenburgischen Daten-
schutzgesetzes (BbgDSG). 
 

Die untere Bauaufsichtsbehörde muss in Ausübung ihrer gesetzlichen Verpflichtung zum Zwecke der Bearbeitung folgender Verfahren: 
 

 Bearbeitung von Verfahren gemäß § 58 Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) 

 Erteilung von Auskünften, Akteneinsichtsgesuchen (BbgBO, Verwaltungsverfahrensgesetz – VwVfG, Akteneinsichts- und Informationszu-
gangsgesetz – AIG) 

 Gebührenbefreiungs- und Gebührenermäßigungsanträgen (Gebührengesetz für das Land Brandenburg - GebG Bbg) 

 Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen (Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO) 

 Bearbeitung von Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigung (Wohnungseigentumsgesetz – WEG) 

 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten – OWiG) 

 Bearbeitung von Anzeigen zur Beseitigung baulicher Anlagen (Brandenburgische Bauvorlagenverordnung – BbgBauVorlV) 

 Gebührenerhebungen für Amtshandlungen (GebG Bbg, Akteneinsichts- und Informationszugangsgebührenordnung – AIGGebO) 

 Bearbeitung von Verfahren nach Brandverhütungsschauverordnung – BrVSchV) 
 

Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. 
 

3 Erhebung von Daten bei Dritten 

 

Dabei werden auch Daten aus den Grundbüchern der Grundbuchämter und Geobasisdaten (Liegenschaftskatasterdaten) erfasst und verarbeitet. 
 
4 Folgen bei Nichtbereitstellung personenbezogener Daten 

 

Verfahren, bei denen die erforderlichen personenbezogenen Daten nicht bereitgestellt werden, können nicht bearbeitet werden. 
 
5 Empfänger von personenbezogenen Daten 

 

Dies sind die Antragsteller, Grundstückseigentümer, die am Bau Beteiligten gemäß §§ 53 ff. BbgBO, die am Verfahren Beteiligten (§§ 69, 70 
BbgBO), Grundstücksnachbarn, Eigentümer, Mieter, Pächter, sonstige Nutzer sowie ihre Beauftragten/Bevollmächtigten, die behördeninternen 
Mitarbeiter anderer Dienststellen und die an den in Ziffer 2 genannten Verfahren beteiligten Behörden und Stellen sowie die Gerichte und die im 
Auftrag der Stadt Eberswalde tätigen IT-Dienstleistungsfirmen, welche die für diese Datenverarbeitung notwendigen Komponenten installieren  
und pflegen. 
 
6 Automatisierte Entscheidungsfindung (Profiling) 
 

Es erfolgt keine personenbezogene automatisierte Entscheidungsfindung (Profiling). 
 
7 Speicherfristen 

 

Entsprechend den Empfehlungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement sind die Daten von Bauaufsichtsakten 
30 Jahre bzw. dauerhaft zu speichern (vgl. auch § 9 BbgDSG). Diese Frist gilt analog für Öffentliche Urkunden unter Beachtung § 51 Beurkun-
dungsgesetz (Recht auf Ausfertigungen, Abschriften und Einsicht); zumindest jedoch so lange, wie das Gebäude existiert. Personenbezogene 
Daten bei Ordnungswidrigkeitsverfahren werden bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens; für Zwecke der künftigen Verfolgung von  
Ordnungswidrigkeiten nicht länger als 5 Jahre gespeichert (§ 49 OWiG).  
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